
Hinweise zum Vertrag - Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/0

 
 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 12.01.2015 - B I 1 - 8111.1/0 VM4/0  1/7 
  

 Vorbemerkungen 

Die Vergabe freiberuflicher Leistungen hat nach Abschnitt K12 RBBau zu erfolgen. 

Soweit im Vertrag und in den Anlagen Festlegungen zu treffen sind, sind in den dazu vorgesehenen 
Feldern Ankreuzungen vorzunehmen und bei Leerzeilen entsprechende Eintragungen zu machen.  

 Anwendungsbereich 

Das Vertragsmuster � Tragwerksplanung ist für Leistungen bei der Tragwerksplanung von Gebäu�
den und zugehörigen baulichen Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke unter Beachtung des Teiles 
4 Abschnitt 1 HOAI anzuwenden. 

 Vertragsabschluss  

Soweit der Auftragnehmer verpflichtet werden soll, eine Verpflichtungserklärung abzugeben, ist 
das Muster „Verpflichtungserklärung‘‘ (SonVM1 RBBau) dem Vertrag schon im Entwurf beizufügen 
und als Anlage zu § 14 Nummer 14.1 zum Vertrag in § 2 Nummer 2.1 anzukreuzen.  

Die AVB dürfen nicht geändert werden.  

 Zum Deckblatt 

Die Angaben zu den Vertragsparteien sind vollständig einzutragen.  

Auf Auftraggeberseite kommen in Betracht:  

 � Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur�
schutz, Bau und Reaktorsicherheit oder das Bundesministerium der Verteidigung,  

 � Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

 � sonstige Dritte (siehe Abschnitt L3 RBBau). 
  

 Die Vertretungsfolge „Fachaufsicht führende Ebene‘‘ und „Baudurchführende Ebene‘‘ ist darzustel�
len.  

Eine Vertretung der Auftragnehmerseite ist auf dem Deckblatt immer anzugeben:  

 � bei Arbeitsgemeinschaften, 

  bei Prüfstatikern  

 �  wenn der Auftragnehmer einen rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten bestimmt. 

Zu § 1 
 

 

 

 

Gegenstand des Vertrages 

Die Tragwerksplanung nach Ziffer 1.1 des Vertragsmusters kann ein(e) oder mehrere Gebäu�
de/baulichen Anlagen oder Ingenieurbauwerke umfassen. Die Berechnung der Honorare (getrennte 
Berechnung oder Honorarberechnung nach der Summe der anrechenbaren Kosten) richtet sich 
nach § 11 Absatz 1 und 2 HOAI. 

Zu 1.1 

Zu 1.4 

 

Zu 1.5 

Angaben zum Flurstück sind nur einzutragen, wenn sie bekannt sind. 

Soweit sich die Tragwerksplanung auf Bauabschnitte oder Bauteile beschränken soll, ist dies unter 
1.4 zu spezifizieren. 

Sofern es sich um eine Baumaßnahme im Auftrag des Bundes für die Gaststreitkräfte handelt, ist 
dies unter Nummer 1.5 anzukreuzen. 

Zu § 2  

Zu 2.3.1 

Bestandteile und Grundlagen des Vertrags 

Datum ist das Aufstelldatum der ES�Bau/KVM�Bau/AA�Bau.  

Bei Baumaßnahmen für die Gaststreitkräfte ist im Vertrag statt auf die ES�Bau auf die KVM�Bau 
Bezug zu nehmen. 

Zu § 3  
 

Übergabe von Vertragsunterlagen 

Alle vorliegenden, für die Vertragsleistung maßgeblichen Unterlagen sind aufzulisten und dem 
Auftragnehmer in der erforderlichen Anzahl zu übergeben. 

Zu § 4  

 

Leistungspflichten des Auftragnehmers 

Im Vertrag bzw. in der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung � 
Tragwerksplanung sind die Leistungen zu kennzeichnen/aufzuführen, deren Übertragung an den 
Auftragnehmer vorgesehen ist.  
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Zu 4.2.1/  
4.2.2 

Stufenweise Beauftragung 

Der Auftragnehmer soll zunächst nur mit den spezifischen Leistungspflichten nach § 6 in Verbin�
dung mit  § 5 des Vertrages und der/den Anlage(n) zu § 6, beauftragt werden, die zur Erstellung der 
EW�Bau (§ 6 Nummer 6.1)/KVM�Bau/HU�Bau erforderlich sind; der Auftragnehmer hat hierzu auch 
die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) mit zu erfüllen. Soweit im Ausnahmefall Leistungen weite�
rer Leistungsstufen oder Teile davon mitbeauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk 
besonders zu begründen. Die weiteren Leistungen werden ��� je nach Bedarf einzeln oder zusam�
mengefasst ��� durch ein gesondertes Schreiben abgerufen, in dem auch das im Vertrag bereits 
festgelegte Honorar zu erwähnen ist.  

In der Regel sollen die Leistungsstufen 2 und 3 an denselben Auftragnehmer vergeben werden, es 
sei denn, die Projektorganisation sieht im Bedarfsfall eine Aufteilung auf mehrere Auftragnehmer 
vor. 

 

Innerhalb einer Leistungsstufe sind die Teilleistungen grundsätzlich insgesamt (im Paket) zu verge�
ben. Nicht beauftragte Teilleistungen sind, soweit diese für eine mangelfreie Planung und Objekt�
überwachung erforderlich sind, von der Bauverwaltung zu erbringen. Eine Aufteilung der Teilleis�
tungen auf mehrere Auftragnehmer in separaten Verträgen ist generell zu vermeiden; ausgenom�
men davon sind nur die Teilleistungen, die ��� z.B. im Rahmen der Erstellung der ES�Bau/KVM�
Bau/AA�Bau vorbereitend aufgrund eines „ES�Bau�/KVM�Bau�/AA�Bau�Vertrages‘‘ erbracht worden 
sind. 

Zu § 5 

Zu 5.1 

 

Allgemeine Leistungspflichten 

Projektziele 

Nach dem Werkvertragsrecht ist eine Leistung mangelfrei, wenn das Werk, bezogen auf die über�
tragenen Leistungen, der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. 

Zu 5.3 
 

Kosten  

Die Einhaltung der Kostenobergrenze als werkvertragliche Erfolgsverpflichtung betrifft die Kosten�
gruppen, auf die der Auftragnehmer unmittelbar Einfluss hat. 

            Zu 5.4. 

Zu 5.4.1 

Termine 

Bei einer Baumaßnahme mit mehreren Objekten, sind die Termine objektweise anzugeben. 

Zu 5.5 

Zu 5.5.2 

Erreichen der Projektziele 

Wird erkennbar, dass die vereinbarten Ziele nicht eingehalten werden können und haben Auftrag�
nehmer die aus ihrer Sicht möglichen Varianten aufgezeigt, können sie nicht ohne Vergütungsfol�
gen zur Entwicklung weiterer Varianten veranlasst werden. 

Zu 5.8 

Zu 5.8.2 

Behandlung von Unterlagen 

Nach der/den Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung ��� Trag�
werksplanung ist die EW�Bau/HU�Bau/Bauunterlage in der Regel in vierfacher Ausfertigung zu 
liefern. Sofern eine größere Anzahl an Ausfertigungen vorzulegen ist, ist dies an dieser Stelle zu 
vereinbaren. 

Zu § 6 

Zu 6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.1.2 

 

Spezifische Leistungspflichten 

Leistungsstufe1: 

Das Einreichen der Genehmigungsunterlagen bei den zuständigen Behörden und die Federführung 
bei Verhandlungen mit diesen obliegen dem Auftraggeber. Diese Teilleistungen sind daher in § 6 
Nummer 6.1.1 vorangekreuzt.  

Nur ausnahmsweise (z.B. Auslandsbau) sind diese Aufgaben delegierbar. In diesem Fall sind die 
Kreuze in § 6 Nummer 6.1.1 zu entfernen, in der Anlage zu § 6 das „Mitwirken‘‘ zu streichen und 
die vollständige Teilleistung der Leistungsphase 4 gemäß HOAI zu beauftragen. 

Da sich die Leistungen des Auftraggebers auf das formale Einreichen der Unterlagen beschränken 
und die Leistungen inhaltlich vollständig durch den Auftragnehmer erbracht werden, bleibt die 
Bewertung der Leistungsphase 4 unverändert.  

Die Übergabe der Unterlagen ist erst dann zu bestätigen, wenn die Unterlagen vollständig vorlie�
gen. 

Zu 6.4 Leistungsstufe 4  

Die Übertragung dieser Leistung setzt voraus, dass Besondere Leistungen, die dieser Leistungsstu�
fe zuzuordnen sind, in der Anlage zu § 6 aufgenommen wurden und übertragen werden sollen. 

Sofern in dieser Leistungsstufe die Überwachung der Ausführung der Konstruktion auf Überein�
stimmung mit der geprüften Ausführungsplanung nach 6.2 übertragen werden soll, kann dies nicht 
zugleich dem Prüfingenieur übertragen werden  

Zu § 8 Personaleinsatz 
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Zu 8.1 Die für die Erbringung der Leistungen fachlich Verantwortlichen sind zwingend hier unter § 8 
Nummer 8.1 des Vertrages einzutragen. 

Zu § 9 

 

Baustellenbüro 

Die Forderung nach Anwesenheit der Auftragnehmer muss in Abhängigkeit von Art, Schwierig�
keitsgrad, Komplexität, Mängelanfälligkeit der Bauausführungsleistungen und Umfang der Über�
wachungsleistung angemessen sein. Vor Vertragsabschluss ist zu klären, wer die Kosten für das 
Baubüro tragen soll. Die Unterhaltung eines Baustellenbüros für Verträge zur Tragwerksplanung 
wird nur in besonders begründeten Fällen erforderlich sein. 

Zu § 10 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 10.2 

 

 

Honorar 

Soweit es sich um preisrechtlich geregelte Leistungen handelt, richtet sich die Vergütung nach der 
HOAI (vgl. Nummern 10.1 bis 10.8). Die Honorare für die Besonderen Leistungen sind frei zu ver�
einbaren (vgl. Nummer 10.9).  

Bei Vertragsabschluss sind der vorläufigen Honorarermittlung die Kosten der baufachlich geneh�
migten und haushaltsmäßig anerkannten Kostenermittlung zur Entscheidungsunterlage ��� Bau zu 
Grunde zu legen.  
Sie sind in die Anlage zu § 10 (Honorarermittlung) einzutragen. 

Das endgültige Honorar für die Leistungen der Leistungsstufe 1 ist auf der Grundlage der seitens 
des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage�Bau zu ermitteln.  
 
Anrechenbare Kosten 
Soweit aus haushaltsrechtlichen Erwägungen Teile der Baumaßnahme, die Gegenstand der Pla�
nung zur Leistungsstufe 1 sind, nicht weitergeplant oder zurückgestellt werden, ist dies im Rahmen 
der schriftlichen Übertragung der weiteren Leistungsstufen unter Bezugnahme auf Ziffer 4.2 anzu�
geben. Sofern die betreffenden Leistungen vor Mitteilung über den geänderten Leistungsumfang 
im Rahmen der Leistungsstufe 1 bereits vertragsgemäß erbracht sind, sind diese auch vereinba�
rungsgemäß zu vergüten. Die Bestimmung nach Ziffer 10.1 des Vertragsmusters, wonach die 
anrechenbaren Kosten der baufachlich geprüften und haushaltsrechtlich anerkannten Kostenbe�
rechnung zur EW���Bau der Honorarberechnung zugrunde zu legen sind, ist in dem Fall nur bedingt 
��� bezogen auf das baufachlich geprüfte und anerkannte Prüfergebnis zur EW�Bau anwendbar. 

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4 bis 11 und 49 bis 51 HOAI. 

Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Tragwerken (§ 2 Absatz 1 HOAI), so sind die Honorare 
vorbehaltlich der in § 11 HOAI geregelten Ausnahmen für jedes Tragwerk getrennt zu berechnen.  

Liegen mehrere Gebäude oder Ingenieurbauwerke mit vergleichbaren Tragwerken gemäß § 11 
Absatz 2 HOAI vor, so ist dies entsprechend anzukreuzen und die betreffenden Gebäude / Ingeni�
eurbauwerke aufzulisten.  

Bei Leistungen im Bestand sind die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz 
(mvB) angemessen zu berücksichtigen (§ 4 Absatz 3 HOAI). Die anrechenbaren Kosten der mvB 
sind auf Grundlage der Kostenberechnung und, soweit diese noch nicht vorliegt, auf Grundlage 
der Kostenschätzung festzulegen (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 HOAI). 

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten der mvB sind sowohl der Umfang als auch der Wert 
der mvB zu bestimmen. Bei der Wertermittlung sind zum einen der tatsächliche Erhaltungszustand 
der Bausubstanz und zum anderen die leistungsbezogene Berücksichtigung in den einzelnen Leis�
tungsphasen maßgebend. 

Bei der Ermittlung des Umfangs der mvB ist nur die Bausubstanz zu berücksichtigen, die auch 
technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird (§ 2 Absatz 7 HOAI). 

 

Honorarzonenermittlung 

Die Ermittlung der Honorarzone für Leistungen der Tragwerksplanung sowie für Umbauten und 
Modernisierungen (§§ 6 Absatz 2, 52 Absatz 4 HOAI) und Instandsetzungen und Instandhaltungen 
von Tragwerken (§ 12 HOAI) erfolgt gemäß § 52 Absatz 2 bis 3 und den Bewertungsmerkmalen der 
Anlage 14.2 HOAI. 

Zu 10.3 Honorarsatz 

Wenn an die zu übertragenden Aufgaben, die dem Schwierigkeitsgrad der Honorarzone entspre�
chenden, Mindestanforderungen gestellt werden, ist der Mindestsatz zu vereinbaren. 

Ein höherer Satz als der Mindestsatz kann vereinbart werden, wenn darüber hinaus Anforderungen 
gestellt werden, die den Bearbeitungsaufwand erhöhen und die nicht schon in anderer Weise 
vergütet werden. Als solche Anforderungen kommen u.a. in Betracht: 

 � Beteiligung und Koordinierung einer Vielzahl von Planungsbeteiligten, 

 � außergewöhnliche kurze Planungs� und Bauzeiten, 

 � erhöhte Anforderungen an Planungsoptimierung bzw. an Planungsvarianten 
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 � verbindliche Festtermine und Fristen, 

 � Planung und Durchführung bei laufenden Betrieb, 

 � Statische Einflüsse aus Nachbarbauwerken oder Verkehrsanlagen 

 � Gehobene gestalterische Anforderungen an das Tragwerk 

 � Tragwerk oder wesentliche Teile des Tragwerks schiefwinklig, gekrümmt oder sehr unregel�
mäßig, 

 � wesentliche Einflüsse der technischen Ausrüstung und des technischen Ausbaus auf die 
Tragwerksplanung, Anwendung neuer Herstellungsverfahren. 

 � Dazu ist festzulegen und schriftlich zu begründen, um welchen v.H.�Satz der Differenz zwi�
schen Höchst� und Mindestsatz der Honorartafeln nach § 56 Absatz 1 HOAI das Honorar er�
höht wird. Das jeweilige Objekt ist zu bezeichnen. 

  

Zu 10.4 Vom�Hundert�Sätze 

Die genannten Summen der v.H.�Sätze für die jeweiligen Leistungsstufen dürfen nicht überschrit�
ten werden, soweit sich nicht eine höhere Bewertung aus der Beauftragung der Vorplanung oder 
der Entwurfsplanung als Einzelleistungen gemäß § 9 Absatz 1 HOAI ergibt.  

Zu 10.5 Zuschlag für Umbauten und Modernisierungen 

Für Umbauten und Modernisierungen gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 und § 52 Absatz 4 HOAI gilt: 

 � Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem bei Vertragsabschluss zu erwartenden Schwie�
rigkeitsgrad. 

 � Sofern keine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gilt ab einem durchschnittlichen 
Schwierigkeitsgrad (HZIII) gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 HOAI, 20 v.H. als vereinbart. Da es sich 
nicht um einen Mindestumbauzuschlag handelt, kann ein hiervon abweichender Umbauzu�
schlag vereinbart werden. Die Höhe des möglichen Umbauzuschlags wird in § 52 Absatz 4 
HOAI konkretisiert. 

 � Für Umbauten und Modernisierungen von Tragwerken kann bei Honorarzone III (durch�
schnittlicher Schwierigkeitsgrad) ein Zuschlag bis 50 v.H. auf das ermittelte Honorar schrift�
lich vereinbart werden (§ 52 Absatz 4 HOAI). 

Die Entscheidung über die Höhe des Umbauzuschlags ist schriftlich zu begründen. 

Zu 10.6 Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemäß § 11 Absatz 3 und 4  (Wiederholungen) 

Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemäß § 11 Absatz 3 und 4 wird fol-
gende Vereinbarung getroffen: 

Für die Vereinbarung des Honorars der Leistungen der Leistungsstufen 1, 2 und 3 kann folgende Formu-
lierung im Vertrag übernommen werden:

 Das Honorar für die Leistungen der Leistungsstufen 1 bis 3 wird wie folgt vereinbart: 

für die 1.- 4. Wiederholung 

 

(Bezeichnung des Gebäudes /Ingenieurbauwerks)………………………………..…..…………  
= Minderung der Ansätze gemäß § 10 Nummer 10.4 um 50 v.H. des Honorars 

für die 5.- 7. Wiederholung 
 
(Bezeichnung des Gebäudes /Ingenieurbauwerks) …………………………………………………… 
= Minderung der Ansätze gemäß § 10 Nummer 10.4 um 60 v.H. des Honorars  
ab der 8. Wiederholung 
 

(Bezeichnung des Gebäudes /Ingenieurbauwerks) ………………………………………………………….. 
= Minderung der Ansätze gemäß § 10 Nummer 10.4 um 90 v.H. des Honorars. 

Zu 10.9 Besondere Leistungen  

Art und Umfang von Besonderen Leistungen sind bei Bedarf gesondert zu vereinbaren (Anlage zu 
§ 6).  

Art und Umfang der Leistungen sind schriftlich festzulegen.  

Zu 10.10 
Honorar bei Leistungsänderungen / Zeithonorar 

Bei Leistungsänderungen ist § 10 Absatz 1 HOAI, bei Wiederholung von Grundleistungen § 10 
Absatz 2 HOAI zu beachten. 
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Bei der Vereinbarung von Zeithonoraren ist § 10 Nummer 10.3 AVB zu beachten. 

Zu 10.11 Erfolgshonorar 

Die Regelung entspricht § 7 Absatz 6 HOAI (Erfolgshonorar). 

Zu 10.12 Malus � Honorar 

Die Regelung entspricht § 7 Absatz 6 HOAI (Malus�Honorar). 

Zu 10.13 Sonstige weitere Vergütungsregelungen 

Hier können sonstige weitere Vergütungsregelungen aufgenommen werden.  

Wird z.B. die Vorplanung oder die Entwurfsplanung als Einzelleistung beauftragt, können die Leis�
tungsbewertungen gemäß § 9 Absatz 1 HOAI erfolgen. 

Wenn der Planungsaufwand für Tragwerke bei Ingenieurbauwerken mit großer Längenausdeh�
nung, die unter gleichen baulichen Bedingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis zum 
ermittelten Honorar steht, findet § 52 Absatz 5 HOAI Anwendung. Dies kann auch für Leistungen 
der Tragwerksplanung bei erdverlegten Leitungen und Kanälen zutreffen. 

  

Zu § 11 

Zu 11.1 

Nebenkosten 

Die Vereinbarung einer Pauschale ist grundsätzlich anzustreben; die ihr zugrunde gelegten Einzel�
ansätze sind verwaltungsintern in einem Vermerk festzuhalten.  

 Auch bei prozentual pauschalierter Nebenkostenvereinbarung als Vomhundertsatz, bezogen auf 
das Nettohonorar, ist die verwaltungsinterne Berechnung der Nebenkosten in einem Vermerk 
festzuhalten. 

Zu 11.4 Baumaßnahmen im Ausland 

 Bei Baumaßnahmen im Ausland oder, wenn ausländische Architekten in der Bundesrepublik arbei�
ten, sind folgende, die Nebenkosten betreffende Regelungen zu vereinbaren: 

  Für eine ständige örtliche Abwesenheit außerhalb des Geschäftssitzes am ausländischen Ort 
des   Baustellenbüros erhält der Auftragnehmer: 

 � vom 1. bis 14. Aufenthaltstag Tage� und Übernachtungsgeld sowie Wegstreckenentschädi�
gung nach dem Bundesreisekostengesetz 

 � ab dem 15. Aufenthaltstag Trennungsentschädigung 

   gemäß dem jeweils gültigen Rahmentarifvertrag des Baugewerbes (Auslösung) 

   gemäß Verordnung Reisekostenentschädigung bei Auslandsreisen 

 Für Trennungsgeldentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten der Mitarbeiter des Auf�
tragnehmers ist keine Pauschale zu vereinbaren, es sei denn, die Anzahl der Reisen und Aufenthal�
te kann bei Vertragsabschluss festgelegt werden. Der Pauschalierung sind die vorgenannten Be�
messungsregelungen zugrunde zu legen. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl der Reisen und Aufenthalte am Erfüllungsort so ausrei�
chend bemessen werden, dass die beauftragten Leistungen ordnungsgemäß erfüllt werden kön�
nen. 

 Soweit Übersetzungsarbeiten anfallen, ist folgender Textbaustein unter Nummer 11.4 einzufügen: 

   Für Übersetzungsarbeiten in und aus dem: 
  Englischen 
  Französischen 
  Spanischen 
        
        
wird ein Verrechnungssatz vereinbart von       Euro/Seite und       Euro/Plan. 
 

Zu § 13 
 

Haftpflichtversicherung 

Hier sind Angaben zu der erforderlichen Höhe der Haftpflichtversicherung zu machen. Der Nach�
weis des Haftpflichtversicherungsschutzes ist vor Vertragsabschluss anzufordern und nach Ver�
tragsabschluss bei längerfristiger Leistungsabwicklung ggf. erneut zu überprüfen. K 12 RBBau ist 
zu beachten. 
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Zu § 14 

Zu 14.1 

Ergänzende Vereinbarungen 

Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz 

Eine Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz (VerpflG, siehe SonVM1 RBBau) sollte nur in 
besonders begründeten Fällen, vorgesehen werden. Nach § 1 Absatz 1 Nr. 1 VerpflG muss der 
Auftragnehmer insoweit bei einer Behörde oder einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentli�
chen Verwaltung wahrnimmt, beschäftigt oder für sie tätig sein. Ein Einzelauftrag reicht dafür 
grundsätzlich nicht aus.  

In einem solchen Fall ist im Vertrag eine Wahlmöglichkeit zur Verpflichtung vorgesehen.   

Die einzelne Verpflichtung erfolgt nach Niederschrift und Erklärung über die Verpflichtung 
(SonVM1 RBBau).  

Zu 14.3 Weitere ergänzende Vereinbarungen 

Hier können weitere vertragliche Regelungen, z.B. Vertragstrafen, urheberrechtliche Regelungen 
bei der Beauftragung eines Preisträgers oder Sonderregelungen beim Urheberrecht bei Muster� 
und Standardplanungen vereinbart werden. 

  

Zur Anlage  
zu § 6 

Spezifische Leistungspflichten 

Die in der/den Anlage(n) zu § 6 aufgeführten Grundleistungen sind für die ordnungsgemäße Erle�
digung im Allgemeinen erforderlich. Nicht angekreuzte Leistungen sind nicht beauftragt und sind 
bei der Berechnung der Vergütung gemäß § 8 Absatz 2 HOAI nicht zu berücksichtigen. 

Leistungsstufe 1: 

Für Ingenieurbauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 (konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrs�
anlagen, sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freileitungsmaste) sind die Grund�
leistungen der Tragwerksplanung zur Leistungsphase 1, im Leistungsbild der Ingenieurbauwerke 
gemäß § 43 enthalten (§ 51 Absatz 5 HOAI). 

Leistungsstufe 3:  

Soweit die Baudurchführung auf der Basis einer Leistungsbeschreibung nach Leistungsprogramm 
vorgesehen ist, ersetzt die in Anlage 14 Nummer 14.1 HOAI unter Leistungsphase 6  genannte 
Besondere Leistung (Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektpla�
ners), die in der entsprechenden Leistungsphase 6 aufgeführten Grundleistungen.  

Die Besonderen Leistungen sind nach Bedarf projektspezifisch zu vereinbaren und in der/den An�
lage(n) zu § 6 zu beschreiben. 

 Bei Baumaßnahmen für Gaststreitkräfte ist der Leistungskatalog gemäß der/den Anlage(n) zu § 6 geson-
dert zusammen zu stellen. Die Leistungen sind im Abgleich mit RBBau, ABG1975/RiABG und dem Auf-
tragsdokument ABG 3 festzulegen. Die nach den Anforderungen der Gaststreitkräfte über die Leistungs-
bilder der HOAI hinausgehenden weiteren Leistungen sind in den entsprechenden Tabellen (Besondere 
Leistungen) bei den jeweiligen Leistungsstufen einzutragen. Die Honorierung dieser Besonderen Leistun-
gen unterliegt der freien Vereinbarung. Hierfür ist die Bemessung nach v.H.-Sätzen oder eine angemes-
sene Pauschalierung anzustreben. Bei keinem oder nur geringfügigem Mehraufwand können diese Leis-
tungen auch im Grundhonorar nach HOAI enthalten sein.

Zur Anlage 1/1  

zu § 12 AVB  

 

Zahlungen 

Der Sicherheitseinbehalt wird nach Abnahme der Leistungen in Verbindung mit der Teil�
/Schlusszahlung ausgezahlt. 

zu § 13 AVB 

Zu 13.1  

Kündigung durch den Auftraggeber 

Eine Kündigung bedarf in jedem Falle der juristischen Klärung.  

Kündigungsgründe können z.B. vorliegen, wenn der Auftragnehmer 

- die vertraglichen Ziele (die Quantitäts� und Qualitätsziele, die Kostenziele, insbesondere die 
Kostenobergrenze, die Termine/Vertragsfristen) nicht einhält, ohne daran begründet gehindert 
zu sein,  

- erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch 
darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat,  

- seine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro nicht 
ordnungsgemäß personell und/oder sächlich ausgestattet vorhält, 

- mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (Schuldnerverzug),  

- ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunter�
nehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens/Büros ausführen lässt, die nicht im 
gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgeführt sind,  
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- in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Ver�
pflichtungen verstößt, 
und 

- die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kündigungsandrohung zur 
Einhaltung, Nachholung oder Nacherfüllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen 
lassen. 

Wird der Vertrag mit dem Auftragnehmer gekündigt, so ist auf eine geeignete Trennung zwischen 
der durch den gekündigten Auftragnehmer erbrachten und ggf. noch zu erbringenden Leistung 
und der neu zu beauftragenden Leistung zu achten. 

 


